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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 6/2002 DES ASSOZIATIONSRATES — ASSOZIATION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN UND IHRER MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPUBLIK

UNGARN ANDERERSEITS

vom 20. Dezember 2002

zur Änderung des Protokolls Nr. 4 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung
in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

zum Europa-Abkommen

(2003/314/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das am 16. Dezember 1991 in Brüssel unterzeich-
nete Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwi-
schen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Republik Ungarn andererseits (1) (im
Folgenden „Abkommen“ genannt), insbesondere auf Artikel 38
des Protokolls Nr. 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Protokoll Nr. 4 über die Bestimmung des Begriffs „Er-
zeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“
und über die Methoden der Zusammenarbeit der Ver-
waltungen (im Folgenden „Protokoll“ genannt) zum
Abkommen wurde mehrmals geändert. Im Interesse der
Klarheit und Rechtssicherheit der anzuwendenden
Ursprungsregeln erscheint daher eine Konsolidierung
dieser Änderungen im Text des Protokolls notwendig.

(2) Ferner ist eine technische Anpassung der Verarbeitungs-
regeln erforderlich, um die Änderungen des Harmoni-
sierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der
Waren („Harmonisiertes System“) zu berücksichtigen, die
am 1. Januar 2002 wirksam geworden sind.

(3) Einige Be- oder Verarbeitungen, die zum Erwerb der
Ursprungseigenschaft an Vormaterialien ohne Urs-
prungseigenschaft vorzunehmen sind, müssen geändert
werden, um zu berücksichtigen, dass ein bestimmtes

Vormaterial im Gebiet der Vertragsparteien nicht her-
gestellt wird und dass die besonderen Bedingungen,
unter denen ein bestimmtes Erzeugnis („monolithische
integrierte Schaltkreise“) herzustellen ist, begrenzte Vor-
gänge außerhalb des Gebiets der Vertragsparteien umfas-
sen.

(4) Um Unregelmäßigkeiten in und Abweichungen zwischen
den verschiedenen Sprachfassungen des Textes zu
berichtigen, sind technische Änderungen erforderlich.

(5) Für die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens
und zur Erleichterung der Arbeit der Anwender und der
Zollverwaltungen ist es daher zweckdienlich, alle fragli-
chen Bestimmungen in einen neuen Text des Protokolls
einzubeziehen.

(6) Die Gemeinsamen Erklärungen zum Protokoll, die das
Fürstentum Andorra, die Republik San Marino und die
Überprüfung der Änderung der Ursprungsregeln auf-
grund der Änderung des Harmonisierten Systems betref-
fen, sind aufrechtzuerhalten.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Protokoll Nr. 4 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse
mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zum(1) ABl. L 347 vom 31.12.1993, S. 2.
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Abkommen und die dazu abgegebenen Gemeinsamen Erklä-
rungen werden durch den diesem Beschluss beigefügten Text
ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt ab 1. Januar 2003.

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2002.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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